
Kapitel  I:  Die  Ersterwähnung  im  Jahr  1106  

Eine Darstellung über Geschichte, Landschaft und Kultur des Dorfes 

Spuren sind es oft nur, die aus der frühen Geschichte eines Ortes überliefert sind, Bruchstücke manchmal, die 

Schritt für Schritt zusammengefügt werden müssen, damit so etwas wie die Geschichte eines Dorfes erlebbar wird. 

Große Geschichte, wie Politik und Kriege, werden von wenigen gemacht, ihre Auswirkungen aber, die sind von vie-

len und besonders im kleinen zu spüren und aufzuspüren. 

So auch in Dagobertshausen. 

 

Karl-Heinz Ludolph 









Die  Ersterwähnung  im  Jahr  1106  

Übersetzung der Urschrift 

Die folgende Seite ist der Übersetzung dieser Ersterwähnung von Dagobertshausen gewidmet. Mehrere 

Schriftsachverständige haben an der Übersetzung gearbeitet. Es war äußerst schwierig den Ablauf der 

drei Seiten genau niederzuschreiben. Die erste Namensgebung und die Jahreszahl sind jedoch ersichtlich. 

 

Übersetzung der Urkunde von 1106 von Dr. Dirk Richhardt, Neukirchen 

Vorbemerkung von Dr. Dirk Richhardt: Ich habe die Übersetzung so angelegt, dass ich unwichtige Teile nur 

beschreibe, wichtige Teile wörtlich aber in moderner Form übersetzte und als Anhaltspunkt die Lateini-

schen Texte teilweise beigebe. Wo es sinnvoll schien, habe ich auch Ortsnamen in heutiger Form ange-

wendet. Manche Dinge musste ich zum besseren Verständnis erklären, ich hoffe dies wird dem Leser 

deutlich. 

Per sepe animus humanus ase per diversa rapitus; die Arrenga beginnt damit, dass der Schreiber darauf 

hinweist, dass das Gedächtnis des Menschen abnimmt, fragil ist und die Zeiten eher dem Schlechten als 

dem Guten zuneigen und dass er deswegen alles hat aufschreiben müssen.  

(Es geht nun in der 7. Zeile von oben weiter) Der Vater der Familie (Pater Familia, gemeint ist nicht nur die 

leibliche Familie sondern das ganze Haus und Gesinde) Winnolt genannt (noie mit Oberstrich steht für No-

mine) von (?) Dageboldeshusun (Reimar macht diesen zum Adeligen, dies ist nicht ganz von der Hand zu 

weisen, aber Reimar bezieht sich auch nur auf diese Urkunde, von daher ist Vorsicht angebracht, obwohl 

weiter unten gesagt wird, dass Winnolt Ministrii des Klosters sei, also ein Ritter oder Dienstmann).  

Also dieser Winnolt aus der Dienstmannenschaft des Heiligen Wigbert (Ex Serventibus Sancti Wiberti) von 

Hersfeld hat einst die Frau genannt Vizecha (m), die dem Friedrich Graf von Arnsberg gehört, geheiratet 

nach gültigem Recht (geführt). Daraus zwei Töchter, Eilicha und Hazecha entstanden sind. Die trotz ihres 

Standes, (nämlich dem Unfreien, da zur ärgeren Hand), schön, klug, wohlgestaltet und gebildet sind. Da-

her hat der (Vater) sich Rat geholt bei weisen, kenntnisreichen Freunden (Sapienti usus consilio consulen-

tibus vigo Dominii Sapienti sus consilio et consulentibus et faventibus amicü et cognates suis), die er 

glücklicherweise kennt und hat dass die Sache zum Betrachten dem oben genannten Grafen vorgelegt 

(Res Ipsa Spectabat, präedictum comiti) nach vieler Mühe und dauerhaftem Anfragen (apud eum multo 

elaboratum von continua) und vielem Drängen, ist der Beschluss gefasst worden (consus), die Frau und 

deren Töchter frei zu geben und deren noch zu gebärende Nachkommen, nach dem Dienstmannenrecht 

des oben genannten Herren zu verfahren, wie es das Gesetz erlaubt und das Recht der Ministerilii anzu-

wenden wie bei Winnolt, dessen weiteren Geborenen (Es könnte sein, dass Winnolt aus einer anderen 

Ehe ebenfalls Kinder hat, die frei sind und die anderen denen nun gleich gestellt werden). 

Die folgende Seite ist der Übersetzung dieser Ersterwähnung von Dagobertshausen gewidmet. Mehrere 

Schriftsachverständige haben an der Übersetzung gearbeitet. Es war äußerst schwierig den Ablauf der 

drei Seiten genau niederzuschreiben. Die erste Namensgebung und die Jahreszahl sind jedoch ersichtlich. 



Diese Sache ist gemacht und verfestigt im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1106 zur Regierungszeit 

Kaiser Heinrichs Zeugen sind der ehrwürdige Abt Reginhart, und Giso der Vogt IV., und Lenker von Hers-

feld.  

Präsentiert und gezeigt und gefestigt (Siegel?) am Altar des Heiligen Wigbert, geschrieben und unter-

schrieben mit eigener Hand durch Bernhard aus Hildegereshusen (Hilgershausen), der es vorgelesen und 

erklärt hat den vielen Zeugen wie Winnolt mit vielen anderen Edelen, Hartmann aus Rimegozefuelde 

(Remsfeld) mit seinem Sohn Buodone dem Kind.  

Auch Bernhard. Hadeberto aus Bakenbrunnen, Folbertho aus Hekereshusun (Heckershausen, Wüstung 

zwischen Merzhausen und Gungelshausen), auch Folbertho aus Hereboldeshusun hat es gelesen. Auch 

der genannte Abt hat viel getan und viel Volk war anwesend und hat die Sache durch Zustimmung be-

kräftigt, gefestigt, Zeugnisse abgelegt und Zustimmung gegeben. Dieser Zustimmung und Verfestigung 

Zeugen sind die Dienstmannengruppe des Heiligen Wigbert wie der würdige Hezekin de Ouwelcha 

(Oberaula), auch Hezekin de Visgbrunnen (Weissenborn) Diderich de Breidunge (Breitungen an der Wer-

ra), Folebracht de Willigeshusun, Winnolt, Arnolt und Arnoldt. Ortho und sein Bruder Gumbracht. Albuin 

aus Biberacha und sein Bruder Heinrich. Unewan und Almunt und sein Bruder Eggebrach. Ermenolt, 

Berchtolt, Erkinbrahe, Luideger, Gozolt Priester, und sein Bruder Willehardt, Reinboldt, Reginhart, Diet-

mar und Dietmar. Eggebrach de Lazhusun, Dietmar de Steinaha und seine Brüder Winnolt und Friedrich. 

Hezekin, Adelrat, Adelhart aus Milsungun (Melsungen) Bercholt de Gruonbach, Rudolf Priester, Martin 

Priester, Sigobodo Priester, Udalrich Priester und Udalrich Priester, Diderich Priester, Helmolf Priester, 

Reginwart Priester, Gerolt Priester, Hademar Erzpriester, Ruodolf Erzpriester, Bertholt und Arnoldt Kleri-

ker, Helit und Helit de Mercato (Händler?), Gozolt, Heinrich, Cuonrat, Bern, Winnolt, Megil, Gerolt, Al-

munt, Udalger, Godescalc, Adelbract, Adelmann, Diderich, Hezekin und viele viele andere haben dieser 

Rechtssache beigewohnt und zugestimmt, auch der Abt und der Vogt haben die Sache gesehen und mit 

der Autorität des königlichen Bannes versehen, gefestigt und bestätigt.  

AMEN. 



Bemerkungen und Erklärungen zur Urkunde von 1106 

Zur Archivalie StA MR, K 244 (Urkunde von 1106) 

Die Erscheinungsform und der Inhalt der Archivalie ist typisch für eine Urkunde aus dieser Zeit (frühes 12. Jhd.) 

und der Region (Grenzregion des nordhessisch-thüringischen zum sächsischen Raum): Informationen (für uns heu-

te schriftliche Quellen) existieren nur aus der Sicht von oben (Herrschaftsurkunden).  

Schriftliche Zeugnisse über das Leben und Streben des einfachen Volkes (Bauern...) sind nicht angefertigt worden 

und existieren somit nicht. Die äußere und innere Form der vorliegenden Urkunde ist die Form der damaligen 

herrschaftlichen Kanzlei (=Verwaltung). Es handelt sich um die frühe deutsche Kanzleischrift (mit lateinischen 

Buchstaben), die Sprache ist ebenfalls Latein (mit altgermanischen und byzantinischen Einschüben). 

Zum Inhalt: Der einleitende Satz nimmt in blumiger Sprache Formulierungen über die Erbsünde, das Thema Schuld 

und Sühne und sonstiges Fehlverhalten im Verlauf der Menschheitsgeschichte auf, betont aber auch das Wissen 

und das tägliche Bekenntnis des Opfergangs und der Auferstehung Jesu als Heilsbringer der Welt (christlicher Be-

zug). Zentrales Thema der Urkunde ist die stattgefundene Hochzeit des Edelmannes („noie") Winold von Dagebol-

dehusen (=Dagobertshausen), Sohn der Edelfrau Wighberta von Dageboldehusen, mit Gisela, Tochter des Grafen 

von Dednesberge ( die als ausgesprochen hübsch, charmant und gläubig beschrieben wird). 

Betont wird des weiteren die Abstammung und „edle Gesinnung" beider adeliger Familien, das Werben und das 

Treuegelöbnis des Ehemannes Winold, ebenso seine Aufwartungen und Geschenke. Als „Zeugenunterschriften" 

sind die Namen geistlicher und weltlicher Herren und ihrer Höfe/Besitzungen aufgeführt (Abt, Bischof, Grafen, 

Herren, Edelleute). 

1. Nach der Besetzung der nordhessischen Region und ihrer Christianisierung durch das Frankenreich im 9. Jhd. 

verfügte Karl der Große eine Verwaltungsform, die später im 10. und 11. Jhd. von den deutschen Königen über-

nommen wurde. Kolonisiert wurde das Gebiet in dieser Zeit von Norden durch sächsische Bauern (Frielendorf, 

Sachsenhausen...) und von Süden (Frankenberg...). Der König, der keine Hauptstadt hatte und durch das Reich zog, 

um vor Ort seine Herrschaft und Politik auszuüben, stützt sich vor Ort im wesentlichen auf lokale Verwaltungsade-

lige. Diese wurden in der Regel aus dem „eingeborenen" Bauernstand rekrutiert und erhielten als Ministeriale den 

Beinamen ihres Herkunftsortes. 

2. Im frühen 12. Jhd. war Nordhessen mit einer losen Verwaltung überzogen. Die bäuerliche Ausweitung, sozusa-

gen die planvolle Gründung von Siedlungen und Dörfern, beginnt erst in dieser Zeit. Sie wurde neben 

der ,Kolonisierung' im wesentlichen ausgelöst durch die einsetzende Agrarkonjunktur, die in ganz Mitteleuropa ein 

starkes Bevölkerungswachstum nach sich zog. 

3. Die Edelfrau Wighberta von Dogabertshausen, Mutter des Bräutigams, wird als Vilecha tituliert. Damit war sie 

also Besitzerin/Verwalterin eines Gutshofes (=Villikation). Um diesen Hof herum auf dem Gebiet des späteren Dag-

obertshausen wird sich dann wahrscheinlich seit dem 12./13. Jhd. langsam das eigentliche Dorf entwickelt haben. 

(Darüber könnte auch parallel die Baugeschichte der Kirche Auskunft geben). Die Familie von Dagobertshausen ist 

als Familie für den Verwaltungsadel (wohl im Lauf des 11. Jhd.) mit dem Land ,offiziell' von ihrem Lehnsherren ,?' 

belehnt worden und bekam damit ihren Namen. Es spricht einiges dafür, dass die männlichen Erstgeborenen der 

Familie das Verwaltungsamt des herrschaftlichen ,Mundschenks' ausübten. Bei Besuch des Lehnsherren oder eines 

Reichsfürsten oder gar des Königs in ihrer Region hatten sie an der herrschaftlichen Essenstafel den Wein einzu-

schenken (und natürlich auch vorher zu organisieren). 

4. Es ist äußerst bemerkenswert, dass der Mutter von Winold innerhalb der Urkunde eine so herausragende na-

mentliche Stellung (Vilecha) zukommt. 



Ko p i e  e i n e r  U r k u n d e  v o n  1 5 5 6  a u s  d e m  H e s s .  S t a a t s a rc h i v  M a r b u rg  


